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Markt Remlingen 

 
Niederschrift über die Sitzung 

 des Marktgemeinderates Remlingen 
_________________________________________________________ 

 
 

Sitzungsdatum: Dienstag, den 16.08.2011 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 21:15 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal, Rathaus Remlingen 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil  

 

 1   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 12.07.2011 
 

 

 2   Sanierung der Kanalisation; hier: Bekanntgabe des Angebotes 
über Ingenieurleistungen 
 

 

 3   Ortsstraßen; Umbau und Umgestaltung der Kastanienallee; 
hier: Bekanntgabe des Angebotes über Ingenieurleistungen 
 

 

 4   Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserent-
nahme aus einem Brauchwasserbrunnen auf Fl.Nr. 4371 Rem-
lingen 
 

 

 5   Bauantrag: Errichtung einer landwirtschaftlichen Geräte- und 
Lagerhalle auf Fl.Nr. 12689, Holzmühle, Remlingen 
 

 

 6   Schulverband Helmstadt - Mittelschulverbund Höchberg;  
- Information über die Entwicklung und Entscheidungen des 
Schulverbandes und des Mittelschulverbundes 
 

 

 7   Einrichtung einer 30-Zone im Bereich Lehmgrubenweg-
Jahnstraße-Gänsbergstraße-Zehntbergweg-Kastanienallee-
Birkenfelder Straße 
 

 

 8   Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 
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 8.1   Empfang am Freitag im Rathaus 
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Anwesenheitsliste  
 

Vorsitzende/r  

Elze, Klaus  

Marktgemeinderäte  

Emmerich, Fritz  

Haus, Manuel  

Leichtlein, Friedrich  

Schneider, Jürgen  

Schumacher, Günter  

Stenke, Burkhard  

Schriftführer  

Boche, Ina  

Presse  

Kunz, Friedhelm  

 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Marktgemeinderäte  

Eckert, Peter  beruflich verhindert 

Heidrich, Gerhard Urlaub 

Moser-Schäbler, Susanne beruflich verhindert 

Schlereth, Petra beruflich verhindert 

Schwab, Harald Urlaub 

Wehr, Helmut beruflich verhindert 

Gäste/Referenten  

Arz, Michael  
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Öffentlicher Teil  

 
 

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen wurden und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
 
TOP  1 Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 12.07.2011 
 
Die Niederschrift wurde mit der Einladung zur heutigen Sitzung jedem Mitglied des Marktge-
meinderates zugestellt. Einwendungen wurden nicht erhoben. 
 
 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, die Niederschrift zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung:  
 
 
 
TOP  2 Sanierung der Kanalisation; hier: Bekanntgab e des Angebotes über Inge-

nieurleistungen 
 
Sachverhalt: 
 
Vom Ing. Büro Arz erschienen die Herren Schneider und Mehler, die dem Marktgemeinderat 
das Ing. Büro kurz per Präsentation vorstellten. 
 
Für den Markt Remlingen besteht im Hinblick auf die Ortskanalisation Handlungsbedarf so-
wohl bezüglich der gemäß Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) erforderlichen Kamera-
Befahrung des Kanalnetzes als auch bezüglich Sanierungsmaßnahmen an einzelnen maro-
den Kanalabschnitten. 
 
Da der in der EÜV vorgegebene Zehnjahreszeitraum für die Kamera-Befahrung bereits über-
zogen ist, wurde hierfür beim Ing.Büro Arz, Würzburg, ein Honorarangebot eingeholt, das 
diese Befahrung als auch eine anschließende Sanierungsplanung und die Ausführung eines 
ersten Bauabschnitts beinhaltet. 
 
Das Ing.Büro Arz war für die VGem-Gemeinden bereits bei mehreren Maßnahmen tätig und 
hat die Planungsleistungen jeweils zur vollen Zufriedenheit erbracht. 
 
Die für solche Ingenieurleistungen zugrunde zu legende Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) wurde in dem Angebot korrekt angewendet. Auf der Basis der HOAI wur-
den die Leistungen für die Kamera-Befahrung mit angemessenen Pauschalbeträgen ange-
setzt, für die Sanierungsplanung und Ausführung einzelner Bauabschnitte wurden geschätz-
te Maßnahmekosten angesetzt und eine entsprechende vorläufige Honorarberechnung vor-
gelegt. 
 
Die Höhe dieses Honorars errechnet sich gemäß der HOAI-Systematik prozentual aus den 
Maßnahmekosten. Die für die Berechnung maßgeblichen Faktoren (Honorarzone, Zuschlag 
für Leistungen im Bestand, örtliche Bauüberwachung, Nebenkosten, Stundensätze für be-
sondere Leistungen) sind in korrekter bzw. angemessener Höhe angesetzt. Das tatsächliche 
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Honorar für die Planung und Ausführung von Sanierungsmaßnahmen errechnet sich dann 
aus dem Sanierungsumfang, der sich aus den Ergebnissen der Kamera-Befahrung ergibt. 
 
Die Vergabe erfolgt im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 
 
 
Der Marktgemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.  
 
 
TOP  3 Ortsstraßen; Umbau und Umgestaltung der Kast anienallee; 

hier: Bekanntgabe des Angebotes über Ingenieurleist ungen 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Remlingen beabsichtigt die Sanierung bzw. den Umbau/Umgestaltung der Kasta-
nienallee einschließlich der Sanierung der in der Straße verlegten Wasser- und Kanalleitun-
gen. 
 
Hierfür wurde beim Ing.Büro Arz, Würzburg, das für die VGem-Gemeinden bereits bei meh-
reren Maßnahmen zur vollen Zufriedenheit tätig war, ein Honorarangebot eingeholt. 
 
Die für solche Ingenieurleistungen zugrunde zu legende Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) wurde in dem Angebot korrekt angewendet. 
 
Die aus der vorläufigen Honorarberechnung ersichtlichen Beträge errechnen sich gemäß der 
HOAI-Systematik prozentual aus den Maßnahmekosten, die in geschätztem Umfang ange-
setzt wurden. Die für die Berechnung maßgeblichen Faktoren (Honorarzone, Umbauzu-
schlag, örtliche Bauüberwachung, Nebenkosten, Stundensätze für besondere Leistungen) 
sind in korrekter bzw. angemessener Höhe angesetzt. Das tatsächliche Honorar für die Pla-
nung und Ausführung errechnet sich dann aus den tatsächlichen Maßnahmekosten. 
 
Die Vergabe erfolgt im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 
 
 
Der Marktgemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
TOP  4 Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Gru ndwasserentnahme aus ei-

nem Brauchwasserbrunnen auf Fl.Nr. 4371 Remlingen 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 02.05.2011 wurde beim Landratsamt Würzburg – untere Wasserrechts-
behörde) die wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Grundwasser aus einem 
Brauchwasserbrunnen auf Fl.Nr. 4371 der Gemarkung Remlingen beantragt. 
 
Die untere Wasserrechtsbehörde hat diesen Antrag dem Markt Remlingen zur Stellungnah-
me als Träger öffentlicher Belange übersandt. 
 
Der Sachverhalt wurde vom Marktgemeinderat in der Sitzung vom 17.05.2011 und 
07.06.2011 behandelt. In der Sitzung vom 07.06.2011 wurde der Sachverhalt von zwei Ver-
tretern des Wasserwirtschaftsamtes fachlich erläutert. Auf diese Erläuterungen wird verwie-
sen. 
 



Sitzung des Marktgemeinderates Remlingen vom 16.08.2011  Seite 6 von 8 

Die Fachbehörde hat dabei erklärt, dass aus ihrer Sicht keine Bedenken bestehen. Vom 
Marktgemeinderat wurde festgelegt, dass der Antrag in einer folgenden Sitzung abschlie-
ßend behandelt wird. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, bezüglich der beantragten wasserrechtlichen Erlaubnis 
zur Grundwasserentnahme aus einem Brauchwasserbrunnen auf Fl.Nr. 4371 Gemarkung 
Remlingen als Träger öffentlicher Belange keine Bedenken oder Einwendungen vorzutragen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung:  
 
 
 
TOP  5 Bauantrag: Errichtung einer landwirtschaftli chen Geräte- und Lagerhalle 

auf Fl.Nr. 12689, Holzmühle, Remlingen 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Unterlagen vom 01.07.2011, eingegangen am 01.08.2011, wird die baurechtliche Ge-
nehmigung für das o.g. Vorhaben im Außenbereich von Remlingen beantragt. 
 
Für dieses Vorhaben wurde ein Bauvorverfahren durchgeführt. Der damaligen Bauvoranfra-
ge hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 01.02.2011 das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt. Auf den positiven Bauvorbescheid des Landratsamtes vom 04.05.2011 wur-
de nun der Bauantrag vorgelegt. 
 
Für den Antragsteller besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugenehmigung, wenn 
der Bauantrag inhaltlich den Vorgaben des Bauvorbescheids entspricht. Dies ist hier der Fall, 
sodass der Erteilung des Einvernehmens durch die Gemeinde und der Erteilung der Bau-
gehnehmigung durch das Landratsamt nichts entgegensteht. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen gem. § 
36 BauGB zu erteilen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung:  
 
 
 
TOP  6 Schulverband Helmstadt - Mittelschulverbund Höchberg;  

- Information über die Entwicklung und Entscheidung en des Schulverban-
des und des Mittelschulverbundes 
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Sachverhalt: 
 
Zwischen dem Markt Höchberg, dem Schulverband Waldbüttelbrunn und dem Schulverband 
Helmstadt besteht ein öffentlich-rechtlicher Kooperationsvertrag für den Mittelschulverbund 
Höchberg. Aufgrund der Entwicklung der zu erwartenden Schülerzahlen in der Mittelschule 
und dem Verhalten der Schulleitung in Höchberg, wurde dieser Kooperationsvertrag gekün-
digt. Die daraus zu erwartende Entwicklung im Schulverband Helmstadt und die entspre-
chenden Beschlüsse des Schulverbandes Helmstadt sind aus der Anlage zu ersehen.   
Insbesondere ist festzustellen, dass mit dem Wegfall des Haupt-/Mittelschulstandortes 
Helmstadt die Grundschulstandorte Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen und Uettingen zu 
schließen sind. Die Beschulung der Grundschulklassen soll ab diesem Zeitpunkt zentral im 
Schulgebäude in Helmstadt stattfinden.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat nimmt diesen Sachverhalt zur Kenntnis. Über die weitere Verwen-
dung des Schulgebäudes wird sich der Marktgemeinderat in einer der nächsten Sitzungen 
auseinandersetzen.  
 
 
TOP  7 Einrichtung einer 30-Zone im Bereich Lehmgru benweg-Jahnstraße-

Gänsbergstraße-Zehntbergweg-Kastanienallee-Birkenfe lder Straße 
 
Sachverhalt: 
 
Im Ortsbereich sind außer der im Betreff genannten Straßen alle Bereiche als 30-Zone aus-
gewiesen. Wiederholt kam nun von Bürgern die Anfrage an den Vorsitzenden, ob nicht auch 
die  betreffenden Straßenzüge, die in der Anlage blau gekennzeichnet sind, als 30-Zone 
ausgewiesen werden können. Diese verkehrsrechtliche Entscheidung kann durch den 
Marktgemeinderat getroffen werden. Zum einen trägt diese Anordnung zur Verkehrsberuhi-
gung bei und zum anderen kann eine Vielzahl von Verkehrsschildern abgebaut werden.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat beschließt, die 30-Zonen wie auf der Karte von Remlingen einge-
zeichnet auszuweisen. Die „rechts vor links“-Regelungen werden mit weißen Balken auf den 
betroffenen Straßen gekennzeichnet. 
 
Die Bevölkerung wird per Amtsblatt auf diese neue Situation hingewiesen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 7 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung:  
 
 
 
TOP  8 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 
 
 
TOP  8.1 Empfang am Freitag im Rathaus 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, daß er -anläßlich der großen Hochzeit am Samstag- von Herrn 
Bauer angesprochen wurde, einen Empfang im Rathaus am Freitag abend auszurichten, 
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damit die Hochzeitsgäste aus Rußland einen Einblick über den Markt Remlingen erlangen 
können. 
 
Der Empfang ist am Freitag um 20.00 Uhr geplant. Alle Marktgemeinderats-Mitglieder sind 
herzlich dazu eingeladen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Elze    Ina Boche 
Vorsitzender    Schriftführer 
 


